
Legende:

9111 Garagen, Stellplätze, Zufahrten

9111  Hausgärten

9213  Straßenflächen

6550 Obstbäume, auf ruderalem Saum, vorhanden

Abgrenzung des Geltungsbereiches

PLANZEICHENERKLÄRUNG

9111 Bebauung

6224 Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

2214 Graben, vorhanden

6400 Bäume

9111  Grundstücksgrenzen, z.B. Hecken

Maßnahmen:
Maßnahmennummer

Erläuterung der Maßnahme

M 1
Abbruch der im Bestand als Fahrbahn und Gehweg
genutzten Überdeckelung der Ahne und Freilegung des
Fließgewässers auf einer Fläche von ca. 194 m2;
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Planstraße A

Planstraße B

M 1
Die vorhandenen Obstbäume an der Planstraße A sol-
len durch kontinuierliche und fachgerechte Pflege auf
Dauer erhalten werden;

M 7
Das aufgrund der Versiegelungen auf den Baugrund-
stücken abfließende Regenwasser soll soweit wie mög-
lich auf den Baugrundstücken zurückgehalten, ggf. zur
Beregnung der Gartenflächen genutzt bzw. zusammen
mit dem Straßenwasser aus dem Plangebiet über den
vorhandenen Vorfluter dem natürlichen Wasserhaus-
halt zugeführt werden;

M 8
Das aufgrund der Versiegelungen durch den Bau der
Planstraßen A und B abzuleitende Regenwasser soll
mittels technischer Rückhalteeinrichtungen im unter-
irdischen Bauraum zurückgehalten und gedrosselt
über den vorhandenen Vorfluter dem natürlichen Was-
serhaushalt zugeführt werden;

M 6
Durch die Beschränkung der zulässigen Versiegelung
für immerhin ca. 93 % der privaten Grundstücksflächen
sollen die unvermeidbaren Beeinträchtigungen des Bo-
dens, des natürlichen Wasserhaushaltes sowie für das
Mesoklima so gering wie möglich und der unversiegel-
te Grünflächenanteil zugleich so groß wie möglich ge-
halten werden;

M 5
Für jede angefangenen 200 m2 nicht versiegelte Grund-
stücksflächen soll mindestens ein Laubbaum II. Ord-
nung als Hochstamm gepflanzt und so gemeinsam mit
den außerdem gärtnerisch zu gestaltenden Grundstü-
cken eine nachhaltige Begrünung des Plangebietes er-
zielt werden;

M 4
Mit der Anlage einer 5 m breiten Gehölzpflanzung soll
der zukünftige Ortsrand neu gestaltet und das neue
Wohngebiet möglichst harmonisch in die umgebende
Landschaft integriert werden;

M 2
Mit der Anlage einer 5 m breiten Gehölzpflanzung soll
der zukünftige Ortsrand neu gestaltet und das neue
Wohngebiet möglichst harmonisch in die umgebende
Landschaft integriert werden;

M 3
Durch die Anpflanzung standortgerechter Laubgehölz-
hecken unter den Aspekten Bienenweide, Vogelnährge-
hölz, Schnittverträglichkeit und Ungiftigkeit entste-
hen ökologisch hochwertige Lebensräume u.a. für Vö-
gel, Insekten sowie bodenlebende Kleinsäuger;
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